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eine Rüdeforderung der Ware durch den Lieferer inner
halb der gleichen Frist nicht vorliegt. Die Rechnungs
erteilung erfolgt unmittelbar von dem nach § 10 hierzu 
Verpflichteten an den verarbeitenden Betrieb.

§ 14
Anzeige erkennbarer Mängel

(1) Erkennbare Mängel sind vom Besteller dem Lie
ferer durch Empfangsgutachten gemäß § 16 Abs. 1 nach
zuweisen. Der Besteller hat den Befund des Gutachtens 
innerhalb von 48 Stunden nach Entgegennahme der 
Ware dem Lieferer telegrafisch anzuzeigen und das 
Gutachten innerhalb von 3 Tagen nach Begutachtung in 
zweifacher Ausfertigung zu übersenden.

(2) Erkennbare Mängel sind bei Lieferungen aus an
deren DSG-Bereichen innerhalb der im Abs. 1 genann
ten Fristen durch jeweils eine telegrafische Anzeige und 
durch Übersendung einer Ausfertigung des Gutachtens 
an den Lieferer und zwei Ausfertigungen an den Drit
ten anzuzeigen.

(3) Ist der Rat des Kreises trotz Durchführung aller 
erforderlicher Maßnahmen nicht in der Lage, einen 
Gutachter für die termingerechte Begutachtung zu stel
len, so hat er unverzüglich dafür zu sorgen, daß ein 
Gutachter aus einem anderen Kreis die Begutachtung 
termingerecht durchführt.

(4) Soweit eine Qualitätsabnahme auf der Verlade- 
y station nicht erfolgt ist, sind dem Vermehrer erkenn

bare Mängel von seinem Vertragspartner durch Emp
fangsgutachten oder durch Schiedsgutachten anzuzeigen. 
Erfolgt die Anzeige auf Grund eines Empfangsgutach
tens, so ist der Befund dieses Gutachtens dem Ver
mehrer innerhalb von 12 Stunden nach Eingang der 
telegrafischen Mitteilung des Befundes des Empfangs
gutachtens telegrafisch anzuzeigen. Eine Ausfertigung 
des Gutachtens ist dem Vermehrer innerhalb von 3 Ta
gen nach Empfang zu übersenden. Erfolgt die Anzeige 
auf Grund eines Schiedsgutachtens, so ist dem Ver
mehrer der Mangel innerhalb von 3 Tagen nach Emp
fang des Gutachtens durch Übersendung einer Ausfer
tigung anzuzeigen.

(5) Die Fristen für die Mängelanzeige nach den Ab
sätzen 1, 2 und 4 sind gewahrt, wenn das Telegramm 
jeweils vor Ablauf dieser Fristen aufgegeben und der 
Brief mit den Ausfertigungen des Gutachtens innerhalb

у von einem Tage nach Empfang abgesandt wurden. In 
Zweifelsfällen gilt als Tag der Absendung des Briefes 
das Datum des Postaufgabestempels.

Nw'/ (6) Die telegrafische Bekanntgabe des Befundes des 
Gutachtens umfaßt insbesondere folgende Angaben: 

Nummer des Transportmittels,
Bezeichnung der Sorte und Stufe,
Name der Verladestation,
Bezeichnung des Lagerortes, sofern bereits ent
laden,
Angabe der im Gutachten festgestellten Mängel mit 
Masseprozenien abzüglich der Mängelfreigrenzen, 
Grad der Minderung und Minderwert, darunter 
Minderungen, die auf Verladung in offenen Wagen 
zurückzuführen sind, 
evtl, festgelegter Verwendungszweck, 
festgelegter Sortierlohn gemäß Abs. 7, 
Abnahmeverweigerung ja/nein.

Sind in der telegrafischen Bekanntgabe des Befundes 
eine oder mehrere dieser Angaben nicht enthalten und

machen sich telegrafische oder telefonische Rückfragen 
erforderlich, so hat der Besteller die hierdurch entste
henden Kosten zu tragen.

(7) Wird in Gutachten das Aussortieren der Ware 
festgelegt, so setzt der Gutachter den Sortierlohn je 
100 kg fest. Dieser Sortierlohn ist das Entgelt für die 
Arbeit des Sortierens, das von dem nach § 19 Abs. 1 zur 
Gewährleistung Verpflichteten zu tragen ist. Der Be
steller hat dem Lieferer die durchgeführte Sortierung 
unverzüglich, bei Herbstlieferungen jedoch spätestens 
bis zum 15 Dezember des Lieferjahres und bei Früh
jahrslieferungen bis spätestens zum 15. Mai des Liefer
jahres schriftlich anzuzeigen. Bei Lieferungen zum Kon
sumanbau über den Bereich eines DSG-Betriebes hin
aus hat die Anzeige innerhalb der gleichen Fristen ge
genüber dem Dritten zu erfolgen. Innerhalb von 14 Ta
gen nach Eingang der Anzeige ist dem Vermehrer die 
durchgeführte Sortierung von seinem Vertragspartner 
anzuzeigen. Bei Nichteinhaltung einer der genannten 
Fristen verliert der zur Anzeige Berechtigte seine 
Rechte auf Forderung des Sortierlohnes.

(8) Ergibt sich bei den der amtlichen Pflanzgutkon
trolle nach § 12 Abs. 2 unterliegenden Sorten und Stu
fen auf Grund des Ergebnisses der Pflanzgutkontrolle 
eine Abweichung zu der im Vermehrungsvertrag oder 
Liefervertrag vereinbarten Stufe, so ist der Lieferer 
verpflichtet, dem Vermehrer und dem Besteller inner
halb von 10 Tagen nach Eingang des Ergebnisses der 
Pflanzgutkontrolle, spätestens jedoch bis zum 15. April 
des dem Erntejahr folgenden Jahres, dieses Ergebnis 
anzuzeigen. Die Gewährleistungsfrist gilt insoweit als 
verlängert. Nach Ablauf dieser Frist erlöschen gegen
über dem Vermehrer alle Rechte auf Forderung von 
Gewährleistung. Die Rechte des Bestellers auf Forde
rung von Gewährleistung gegenüber dem Lieferer wer
den dadurch nicht berührt. Durch die Übersendung der 
mit den Werten des Untersuchungszeugnisses über die 
amtliche Pflanzgutkontrolle ausgefertigten Lastschrift 
an den Vermehrer und der mit diesen Werten ausgefer
tigten Gutschrift an den Besteller gilt der Mangel als 
gegenüber dem gemäß § 19 Abs. 2 zur Gewährleistung 
Verpflichteten formgerecht angezeigt.

(9) Bei Lieferungen über den Bereich eines DSG-Be- 
triebes hinaus hat die Anzeige gemäß Abs. 8 zu er
folgen :

a) bei Lieferungen zum Vermehrungsanbau vom 
Dritten gegenüber dem Vermehrer und dem Lie
ferer innerhalb der im Abs. 8 genannten Frist und 
vom Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb 
weiterer 5 Tage;

b) bei Lieferungen zum Konsumanbau vom Dritten 
gegenüber dem Vermehrer und dem Besteller in
nerhalb der im Abs. 8 genannten Frist. Der Dritte 
hat gleichzeitig den Lieferer über den Inhalt der 
Anzeige zu unterrichten.

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Abs. 8 
entsprechend.

§ 15
Anzeige verborgener Mängel

(1) Verborgene Mängel sind Mängel der Sortenecht
heit und Sortenreinheit.

(2) Der Besteller hat unverzüglich nach Feststellung 
des Mangels ein Feldbestandsgutachten gemäß § 16 Abs. 2 
fertigen zu lassen und dem Lieferer den Befund des 
Gutachtens innerhalb von 24 Stunden nach Begutach-


